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Hallo,
meines Wissens nach ist ein großer Vorteil davon, sich in Elternzeit selbst zu vertreten, dass
man relativ flexibel bleibt und auch recht kurzfristig im Bedarfsfall, die Stundenanzahl
verringern kann (falls es Betreuungsprobleme gibt o.ä.). Außerdem ist es vorteilhaft für die
Pension (es zählt dann so als hättest du in der Zeit Vollzeit gearbeitet, weil dir durch die
Elternzeit kein Nachteil entstehen soll).
Nachteil ist, dass du nach neuer Regel in NRW nach mehr als einem Jahr Elternzeit neu an eine
andere Schule verteilt werden kannst. Also man darf max. ein Jahr Elternzeit nehmen, um
sicher an seiner Schule bleiben zu können.
(falls jemand zu dieser neuen Regel schon genaueres weiß, also ob sie auch greift, wenn man
nach einem Jahr Elternzeit sich selbst in der Elternzeit vertritt, bin ich froh um Hinweise, weil es
mich auch gerade betrifft).
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